
PRAKTISCHE THEOLOGIE

In ıhren Grundzügen 1st die Studıe aufgebaut, ass nach der Klärung der Begriff-
ıchkeıt ‚menschlıche Überreste‘ zunächst dıe rechtliche Lage 1in Deutschland 1n Bezug
auft den Umgang mıiıt menschlichen Körper(teıle)n umrıssen wırd Anschließend
wird 99  OI dem Hintergrund Okaler Sıtten eine ethisch reflektierte Basıs tür den Um-
gang mıiıt menschlichen Überresten herausgearbeitet“ (14) Dıie 1in dieser Grundlegung
eWONNCHNECH Finsichten werden ann dahingehend konkretisıert, dass dem Leser ück-
sıchten dle Hand gegeben werden, dıe D 1im Umgang mıiıt konkreten Exponaten und
Funden beachten galt.

Das Ergebnıis des Grundlegungsteıils lässt siıch zusammenfassen: Im Umgang mıt
menschlichen UÜberresten 1st wichtig, dass INan sıch „nıcht Toten, sondern den r e
benden orlıentieren hat“ (45) Denn „[p]ıetät- un: würdevolles Verhalten o1bt CS nıcht
gegenüber, sondern Ur angesichts menschlicher Körper(teıle) und der ıhnen ZUSC-
schriebenen relatıven Würde“ Gleichzeitig oilt ber auch, „dem Lebzeıten
geäußerten er mutmaßlıiıchen) Wıillen des Verstorbenen soweıt nıcht gewichtige
Gründe entgegenstehen entsprechen“ ebd.) Z7u beachten sınd weıterhın die (5e-
fühle der Nahestehenden bzw. Irauernden. uch iın diesem Falle galt: Es bedart sehr gC-
wichtiger Gründe, ihre Verletzung rechttertigen. Schliefßlich 1St 1n abgeschwäch-
ter Form uch dıe breıitere Offentlichkeit berücksichtigen, „die durch einen
(bestimmten) Umgang mıt menschlichen Überresten unangenehm berührt se1n könnte,
weıl S1e 1n den UÜberresten ‚War keinen persönlıch bekannten, ber ennoch einen kon-
kreten Menschen wiıeder erkennt“ (46)

Im Anwendungsteil geht 65 darum, die 1m Grundlegungsteıl CWONNCHEHN Einsich-
ten „auf mögliche FEinzeltallsıtuationen hın konkretisıeren“ (75) Zunächst macht
hier deutlich dass zumindest innerhalb Deutschlands der Wıille des Verstorbenen
Inach] ıne[m] Zeıtraum VO 30 Jahren keiner besonderen Beachtung mehr be-
darf“ ebd.) CS se1l denn, Ass der ote einer Gemeinschatt angehörte, 1n der explıizıt
ere Vorstellungen Usus sınd. Weiterhin edürten zufolge genetische Forschungen
menschlichen Überresten „dann besonderer Vorsichtsmafsnahmen är Wenn s1e ück-
schlüsse aut noch lebende Nachkommen zulassen“ (ebd.) Besonders 1mM Ontext VO

Repatriierungsfragen musse, meınt CI, den Wünschen der Nachtahren entsprochen
werden, $alls ıne CNSC Beziehung zwıschen menschlichen Ü erresten un! Nachkom-
iInNenN nachgewıiesen werden könne. Eıne ıllegale und/oder ıllegitime Beschaffungspraxıs
allein 1St für ıh keıin Grund, Exponate 4US Sammlungen entternen, „solange deren
Erwerb nıcht 1n Jüngster Zeıt illegal W ar und/oder rundlegende Menschenrechte
verstie(s“ 1St schliefßlich uch der Überzeugung, 1e Aufbewahrung VOIl un:! dıe
Arbeit mıt menschlichen Überresten könne ber alle Bedenken hınaus insotern wertvoll
se1n, als solche Forschungen Einsichten über die Vergangenheıit vermitteln und auf diese
Weise uch Z Verständnıs der Gegenwart beıtragen. Vor allem 1m ontext wı1ssen-
schaftlicher Ausstellungen liefßße sıch nıcht NUur theoretisches Wıssen vermitteln, sondern
C se1 adurch uch möglıch, den Betrachter eiınem UÜberdenken der eigenen Lebens-
weIlse AaNZUrFESCN immer vorausgesetzZL, ass die Präsentation aut die Geftühle der Besu-
cher Rücksicht nımmt un!| nıcht ZUTr Diffamierung einzelner Menschen(-gruppen) be1-
tragt.

Soweıt einıge Hınweıise einer Studıe, die durch ıhre umsichtige Argumentatıon S1-
cherlıc. einem reflektierten und verantworteten Umgang mıiıt menschlichen UÜberres-

H- OLLIGten beitragen kann.
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Viele relıg1öse Rituale, diıe soziologisch bestimmt sind, andern sıch rapıde. Das oilt auch
für die Eheschließung. Dıieser 1st 7E Hirsch 1m vorliegenden Buch nachgegangen.
„Dies Buch 1sSt keın weıteres Ratgeberbuch ZUr schöneren Gestaltung der Hochzeıt,
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sondern eın Hıntergrundbuch. Es erklärt die Struktur, die Dynamık, den Inn un: den
Hıntergrund des Rıtuals und der einzelnen Elemente. Es beantwortet die Fragen,
[[U WIr überhaupt heıiraten, woher UIISCrE6 tradıtionellen Formen StammMenN, Ww1e c5
SS Vortahren gemacht haben, W 4ds unls mıiıt iıhnen verbindet und W as 115 unterscheidet“
{£3

Das vorliegende Buch hat 1er Teıle Im ersten (Wıe haben I1SCTEC Vortahren cmacht? 9—48) o1bt die utorın eınen Abriss der Eheschließungsgeschichte be1 den (StIie-
chen, be1 den ROömern, bei den Germanen, 1n der (mittelalterlichen) Kırche, 1n der (säku-larısıerten) Neuzeıt.

Be1 den Griechen War die Heırat eın SIC. über längere Zeıt hinzıehender) Prozess mıit
Rechtsfolgen. Der Schritt ZzuUur Eheschließung WaTlt eın Vertrag zwıschen dem Herrn
(Ryri0s) der Braut un dem Bräutigam. Gültig wurde dieser Schritt ber Ers:i 1Irec
den zweıten Akt, nämlıch durch die Übergabe der Braut den Bräutigam. Abgeschlos-
SCI1 wurde die Heırat durch den drıitten Akt, amlıch die Autfnahme der Braut 1n die
QHEeue Famliulie (Phratrıe) des Bräutigams. Dıiese Autnahme 1n die HCHE Famaiulie eschah„Haarschurtag“ (Kuriotistag) des Apaturientestes. Insgesamt WTr die Fhe-
schliefsung 1M alten Griechenland VO Mann her konzipiert. Das hing uch damıt
SAINMCN, dass die Männer erst mıt 30 Jahren heirateten, die Frauen ber schon bald
nach der Pubertät (also miıt 15 Jahren) verheıiratet wurden.

Be1 den Romern W ar die Eheschließung zweıaktıg: Verlobung un Hochzeıt. Dıie Ver-
lobung ving der eigentlichen Eheschließung VOTaus. In der republikanıschen eıt also
VOTr Augustus) hatte die Verlobung relig1öse un rechtliche Verbindlichkeit. Dıe eigent-lıche Hochzeit hatte viele Elemente. Wichtig VOT allem der schriftliche Ehevertragund die gegenseıt1ıge Eheeinwilligung der Partner, der SO Onsens. (Consensus facıt
nuptıias.)

Für den germanıschen Bereich xıbt CS kaum trühe schriftliche Quellen, welche die
Eheschließung 1ın allen Einzelheiten dokumentieren würden. Das Recht W ar vielfach
mündlıch überlietertes Gewohnheıitsrecht. Die wichtigsten Elemente der Eheschließungdie Brautwerbung, die Verlobung, die Hochzeit, die Morgengabe die
Braut (vgl. Miıkat, Dotierte Ehe rechte Ehe) Dıie utorın tasst die germanısche Ehe-
schließung „Der SESAMLE Handlungsablauf, der sıch die Hochzeit
rankte, WAar eın Wırtschatts- unı Rechtsgeschäft, be] dem beide Seıiten 1n I; geregel-
ter Folge jeweıls den nächsten Schritt N, bıs das ‚Geschäft‘ abgeschlossen W ar. Vor-
christliche Weıihehandlungen Ww1e€e die ammerweıhe der annn uch die chriıstliche Seg-
Un zusätzliche Befestigungen dieses Geschäftes un: valten als wichtig und
nützlıch, für die Rechtsgültigkeit hatten s1e keıine Bedeutung“ (35)Dass die Kırche sıch (ın eiınem langwierigen Prozess) Ehe und Eheschließungkümmerte, ar schon be1 Paulus angelegt Kor e 1_a Eph 3, 32): ber GFT das Konzıil
VO Trient (1545—1563) schrieb für die katholische Kırche VOTr (DH» dass die Ehe
yültıgerweise 1Ur eingegangen werden kann VOT dem eigenen Pfarrer und ‚Wweıl Zeugen.„Für die Protestanten W ar die kirchliche Irauung SA nıcht PCI definitionem verbind-
lıch, ber für gyuLe Christen derart üblıch, ass hne Schaden Al Ansehen nehmen
nıcht enkbar WAalfl, sıch miıt der standesamtlichen Beurkundung zutrieden geben“(43)

WATS 1st mit der Eheschließung in der Neuzeıt, Iso nach der Französıschen Revolu-
t10n un! dem Kulturkampf 1n Deutschland? Insgesamt kam eiıner Entkirchlichungdes Lebens und eiıner Entritualisierung der Eheschließung. In Dörtern der Kleinstäd-
H; jeder jeden kannte, hatten Sıtten un Bräuche fast WI1e Naturgesetzlich-
diese Verbindlichkeit schla
keit. In der Grofstadt, viele einander unbekannte Menschen zusammenkamen, WAar

artıg nıcht mehr vorhanden“ (47)Im zweıten Teıl ihrer Ar e1ıt (Hochzeıt als Übergangsritual,Z versucht die Au-
torın nachzuweıisen, dass die Eheschließung eın Übergangsritual (rıte de passage) 1St, das
CNS mit dem menschlichen Daseın verwoben 1sSt und gleichsam VO selbst entsteht.
„UÜbergangsrituale sınd als anthropologische Konstante bezeichnen. Das bedeutet,4aSs S1e nıcht ırgendwann eıiınmal einer estimmten eıt einem estimmten Ort
tunden un: dann weıtergegeben wurden, weıl S1e sıch gzut bewährt haben Es bedeu-
FEn ass S1e keinen historischen Ursprung haben, den INa  } bei gCNAUECT Suche ırgendwo
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finden könnte. Neın, S1€e sınd CS mMi1t den Bedingungen des menschlichen Lebens VT

woben, dass S1e quası V allein entstanden siınd und 1mM Zweıtelstall uch immer wieder
entstehen würden. Ihr 1inn 1St CS; den Übergang VO eiınem Lebensabschnitt 1n den
deren gestalten“ (50) Be1ı diesem Übergangsritual xibt es VOT allem individuelle,
z1ale und ökonomische Aspekte.

Weil die Eheschliefsung Teıl des menschliıchen Lebens 1St, wıssen uch Märchen und
Mythen manches über dıe Eheschliefsung erzählen. Davon berichtet der dritte 'eıl
der vorliegenden Arbeıt (Was Märchen und Mythen über Hochzeıt wI1ssen, 81—-129), auf
den hıer nıcht weıter eingegangen werden oll

„Wıe heute heiraten?“ das 1St die Überschrift des vlierten Teıls der Arbeıt1-
Dıi1e Kernfrage 1sSt wohl jene, ob die FEhe ıne prıvate der ıne öffentliche Angelegenheıt
1St. Ldie utorın entscheidet sıch sehr engagıert für die öffentliche Eheschliefsung L
den elementaren Verhaltensweisen gehört D sıch als Betrotftener der Dynamık des Rı-
tuals anzuvertrauen und sıch hindurchführen lassen. Es gehört dazu, das heilige Spiel
des Rıtuals nehmen, sich seıner Magıe un! den Bildern VO: Tod und Neubegınn
miıt Leib und Seele hinzugeben. Es gehört uch dazu, Ventile für Emotionen schaffen
und die Famılien und die Gemeinschaft einzubinden. Die Eheschliefsung 1st e1in Akt,; VO

dem viele betrotften sınd Deshalb 1st s1e 1m Kern eiıne ötffentliche Angelegenheıt“ 479)
FEın Stichwortregister, eın Literaturverzeichnıis un: eın Abbildungsnachweıs schlie-

KRen dieses schöne uch ab Ich habe mMut Gewınn gelesen. Gewünscht hätte ich mıir,
SEBOTTass dle Drucktahnen sorgtältiger gelesen worden waren.

GREIN, EBERHARD, Icı UWar ımmMer OpposıtionPRAKTISCHE THEOLOGIE  finden könnte. Nein, sie sind so eng mit den Bedingungen des menschlichen Lebens ver-  woben, dass sie quasi von allein entstanden sind und im Zweifelsfall auch immer wieder  entstehen würden. Ihr Sinn ist es, den Übergang von einem Lebensabschnitt in den an-  deren zu gestalten“ (50). Bei diesem Übergangsritual gibt es vor allem individuelle, so-  ziale und ökonomische Aspekte.  Weil die Eheschließung Teil des menschlichen Lebens ist, wissen auch Märchen und  Mythen manches über die Eheschließung zu erzählen. Davon berichtet der dritte Teil  der vorliegenden Arbeit (Was Märchen und Mythen über Hochzeit wissen, 81-129), auf  den hier nıcht weiter eingegangen werden soll.  „Wie heute heiraten?“ — das ist die Überschrift des vierten Teils der Arbeit (131-181).  Die Kernfrage ist wohl jene, ob die Ehe eine private oder eine öffentliche Angelegenheit  ist. Die Autorin entscheidet sich sehr engagiert für die öffentliche Eheschließung: „Zu  den elementaren Verhaltensweisen gehört ..., sich als Betroffener der Dynamik des Ri-  tuals anzuvertrauen und sich hindurchführen zu lassen. Es gehört dazu, das heilige Spiel  des Rituals ernst zu nehmen, sich seiner Magie und den Bildern von Tod und Neubeginn  mit Leib und Seele hinzugeben. Es gehört auch dazu, Ventile für Emotionen zu schaffen  und die Familien und die Gemeinschaft einzubinden. Die Eheschließung ist ein Akt, von  dem viele betroffen sind. Deshalb ist sie im Kern eine öffentliche Angelegenheit“ (179).  Ein Stichwortregister, ein Literaturverzeichnis und ein Abbildungsnachweis schlie-  ßen dieses schöne Buch ab. Ich habe es mit Gewinn gelesen. Gewünscht hätte ich mir,  R. SEBOTT S. J.  dass die Druckfahnen sorgfältiger gelesen worden wären.  GreIn, EBERHARD, Zch war immer Opposition ... Oswald von Nell-Breuning, Jesuit  und Reformer — Visionen werden Wirklichkeit. St. Ottilien: EOS 2005. 1475.,  ISBN 3-8306-7216-0.  Obwohl P. von Nell-Breuning (1890-1991) zu den Großen des 20. Jhdts. gehört, gibt es  über ihn noch immer keine (qualitativ wertvolle) Biographie. Man vergleiche nur einmal  den „mäßigen“ Artikel über von Nell-Breuning (= vNB) im LThK* VII (1998) Sp. 732f.  Es war deshalb eine glückliche Idee, dass sich der bekannte Wirtschafts- und Politikwis-  senschaftler E. Grein (= G.) an eine solche Biographie gewagt hat. Freilich, ist das, was  nun vorliegt, keine Auseinandersetzung mit dem (weit verstreuten; ca. 1.800 Nrn. um-  fassenden) Gesamtwerk des Pater vNB, sondern eine (mehr persönlich angelegte) Ein-  führung in Person und Wirken des großen Sozialwissenschaftlers. G. formuliert sein  Vorhaben folgendermaßen: „Hier soll dem Leser unter anderem der bislang weniger be-  kannte Oswald von Nell-Breuning in seinem Wirken vorgestellt werden. So förderten  etliche Recherchen in diesem doch sehr persönlichen Bereich auch bislang Unbekanntes  zu Tage“* (13):  Das vorliegende Buch hat fünf Teile. Im ersten (Menschliches, 19-50) wird dem Leser  ein (  anz kurzer) Abriss des Lebens des weithin bekannten Jesuiten gegeben. Pater v‚NB  wur  d  e 1890 in Trier als Sohn des Gutsbesitzers Arthur von Nell und seiner Frau Bern-  harda, geb. von Breuning geboren. Er besuchte das Gymnasium in Trier und entschied  sich schon früh für den Priesterberuf. Auf dem Bildchen zur hl. Kommunion (vgl. 135)  am 06.04.1902 steht geschrieben: „Zur ersten hl. Kommunion erhielt Oswald die feste  Erkenntnis seiner Priesterberufung von Jesus Christus.“ 1911 trat vNB in die Gesell-  schaft Jesu ein. Er studierte Philosophie und Theologie in Valkenburg (Niederlande) und  Innsbruck. Am 27.02.1921 wurde er zum Priester geweiht. 1928 promovierte vNB in  Münster/W. bei Mausbach mit dem Thema „Grundzüge der Börsenmoral“. Ab 1928 do-  zierte er dann Kirchenrecht, Moraltheologie und Gesellschaftswissenschaften an der  Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main.  Der zweite Teil des vorliegenden Büchleins (Fels in der Brandung, 51-107) versucht,  einige Inhalte zu vermitteln, die vNB „heilig“ waren und die er in seinem Leben vorge-  tragen hat. Ich wähle drei aus: „Quadragesimo anno“ (= QA), das Subsidiaritätsprinzip,  die Mitbestimmung. 40 Jahre nach „Rerum novarum“ veröffentlichte Papst Pius XI.  1931 die zweite Sozialenzyklika, eben QA. Mit der Vorbereitung wurde vNB betraut.  Die Weltwirtschaftskrise von 1929 (und die dadurch bedingte Massenarbeitslosigkeit)  hatten die sozialen Gegensätze zwischen Arbeit und Kapital verschärft. QA bezeichnet  309Oswald VO Nell-Breuning, Jesut
und Retormer Visıonen werden Wirklichkeit. St. Ottilıen: EOS 2005 147 S’
ISBN 3-8306-7216-0

Obwohl On Nell-Breuning (1890-1 991) den Großen des ts gehört, o1bt
über ıhn noch immer keıne (qualitativ wertvolle) Biographie. Man vergleiche 1U einmal
den „mäfßıgen“ Artıkel über VO Nell-Breuning vNB) 1mM \ Sp 732
Es W ar deshalb eıne glückliche Idee, ass sıch der bekannte Wirtschatts- und Politikwis-
senschattler Greıin G.) iıne solche Biographie gewagt hat. Freılich, 1st das, W as

11U vorliegt, keine Auseinandersetzung mıiıt dem (weıt ve:  nN; 1.800 Nrn -
fassenden) Gesamtwerk des Pater vNB, sondern eiıne (mehr persönlich angelegte) Fın-
tührung 1ın Person und Wırken des großen Sozialwissenschattlers. formuliert seın
Vorhaben folgendermaßen: „Hier oll dem Leser anderem der bislang wenıger be-
kannte Oswald VO Nell-Breuning in seiınem Wıirken vorgestellt werden. So törderten
etliche Recherchen in diesem doch sehr persönlichen Bereich uch bislang Unbekanntes

Tage“ (13)
Das vorliegende Buch hat üunt Teıle Im ersten (Menschlıiches, —5 wiırd dem Leser

eın I anlız kurzer) Abriss des Lebens des weıthın bekannten Jesuıten vegeben. Pater vN.
WUur 1890 1n Irıer als Sohn des Gutsbesitzers Arthur Vo Nell und seiıner Frau Bern-
harda, geb VO Breuning geboren. Er besuchte das Gymnasıum 1n Trıer und entschie:
sıch schon früh für den Priesterberuft. Aut dem Biıldchen ZUr h Kommunion (vgl 135)

1902 steht geschrieben: AZur ersten hl Kommunıon rhielt Oswald die feste
Erkenntnis seıner Priesterberufung VO Jesus Christus.“ 1911 Lrat vN ın die Gesell-
schaft Jesu e1In. Er studıierte Philosophie und Theologıe 1n Valkenburg (Niederlande) und
Innsbruck. Am DF 1921 wurde Z Priester geweiht. 1928 promovıerte vN. 1n
Münster/W. be] Mausbach mi1t dem Thema „Grundzüge der Börsenmoral“. Ab 19728 do-
Zzierte ann Kirchenrecht, Moraltheologie und Gesellschaftswissenschaften der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen iın Frankfurt Maın.

Der zweıte eıl des vorliegenden Büchleins els 1n der Brandung, 51-107) versucht,
einıge nhalte vermitteln, die vN. „heilig“ und die Or in seinem Leben HC_
tragen hat. Ich wähle dreı AUS. „Quadragesimo NnoOo QA) das Subsidiarıtätsprinzı1ıp,
die Mitbestimmung. Jahre nach „Rerum novarum“ veröttentlichte Papst Pıus XT
1931 die zweıte Sozialenzyklıka, eben Mıt der Vorbereitung wurde vN. betraut.
Dıie Weltwirtschaftskrise VO  e 1929 und die adurch bedingte Massenarbeitslosigkeit)
hatten die soz1ıalen Gegensätze zwıschen Arbeıit un! Kapıtal verschärtt. bezeichnet
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